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Schulordnung  
 
Wo viele Menschen zusammen leben, müssen sie sich an eine bestimmte Ordnung halten. Das 
ist in der Familie so, im Staat und auch an unserer Schule. 
 
Deswegen ist in Zusammenarbeit von Eltern, Schülern und Lehrern die folgende Schulordnung 
entstanden. Die einzelnen Punkte sollten immer wieder mit dem Klassenlehrer und in SV-
Sitzungen besprochen und überdacht werden. 
 
Diese Regeln tragen dazu bei, dass keiner belästigt oder verletzt und sein Eigentum nicht 
beschädigt wird. Sie helfen auch, dass die Schule mit ihren Einrichtungen möglichst vielen 
Schülern nützt. Sie machen es möglich, dass sich jeder in unserer Schule wohl fühlen kann. 
Denn sie gehen von dem verbindlichen Grundsatz aus: 
 

Alle verhalten sich so, dass jeder sein Recht, in der Gemeinschaft 
zu lernen, ohne Einschränkungen ausüben kann. 

 
Guter Ton, Höflichkeit und Achtung voreinander sollten unsere Haltung in der Schule 
kennzeichnen. 
 
 

Schulbesuch 
 
1. Pünktlicher und regelmäßiger Schulbesuch ist für alle eine Selbstverständlichkeit. 

 
2. Wer krank ist, muss dafür sorgen, dass er vom Erziehungsberechtigten direkt am 

ersten Fehltag telefonisch im Sekretariat entschuldigt wird.  
Die schriftliche Entschuldigung und/oder das Attest muss bzw. müssen innerhalb der 
ersten fünf Schultage nach der Genesung beim Klassenlehrer abgegeben werden. 
Entschuldigungen und Atteste werden nach Ablauf dieser Fünftagefrist nicht mehr 
akzeptiert! 
 Eine Beurlaubung aus privaten Gründen ist rechtzeitig zu beantragen (spätestens eine 
Woche vorher). Dieses gilt nicht für die Zeit direkt vor und nach den Ferien. 
Für die Befreiung vom Sportunterricht gelten besondere Bedingungen. 
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Bei Erkrankung während der Unterrichtszeit müsst ihr euch beim Fachlehrer 
abmelden und im Sekretariat eine Abmeldung ausfüllen. Diese muss von den Eltern 
unterschrieben werden. 

 
3. Wenn ihr dem Unterricht unentschuldigt fernbleibt, werden eure Eltern 

benachrichtigt. Es kann sogar ein Ordnungswidrigkeitsverfahren (Bußgeld) eingeleitet 
werden. 

 
4. Teilt dem Sekretariat der Schule bitte rechtzeitig Anschriftenänderungen oder 

Telefonnummernänderungen mit, damit der Schule gültige Daten vorliegen. 
 
 
 

Verhalten auf dem Schulgelände 
 
 

1. Betretet das Schulgelände auf den vorgesehenen Wegen; Grünanlagen und 
Rasenflächen gehören nicht dazu. 

 
2. Stellt eure Fahrräder in den dafür vorgesehenen Fahrradständern ab und verschließt 

sie. Die Mofas stellt auf dem Parkplatz am oberen Lehrerparkplatz ab. Das Befahren 
des Schulgeländes ist grundsätzlich untersagt. 

 
3. Um pünktlich mit dem Unterricht beginnen zu können, seid spätestens 5 Minuten vor 

dem ersten Klingelzeichen auf dem Schulgelände. Die Frühaufsicht auf dem Schulhof 
und in der Pausenhalle wird von je einer Lehrperson geführt und beginnt um 7.30 Uhr.  

 
4. Bei späterem Unterrichtsbeginn könnt ihr euch in der Pausenhalle aufhalten. 

 
5. Das Schulgelände darf ohne Erlaubnis während der Unterrichtszeit nicht verlassen 

werden (Rechts-, Versicherungs- und Unfallschutz). 
  

6. Zum Schutz vor Unfällen ist das Benutzen von Inlinern, Rollern, Skateboards usw. 
verboten, mit Ausnahme von Spiel- und Sportgeräten, die im Rahmen der bewegten 
Pause ausgegeben werden. 
 

7. Gegenstände, die andere gefährden (wie z.B. Messer, Waffen, Knallkörper, Stink- und 
Wasserbomben, Feuerzeuge, aber auch Waffenattrappen), haben auf dem 
Schulgelände nichts zu suchen. Schneeballwerfen und Eisrutschbahnen sind verboten.  

 
8. Für alle Personen besteht auf dem Schulgelände und im Schulgebäude der Realschule 

uneingeschränktes Rauchverbot. Auch vor dem Schulgelände gilt für Minderjährige 
ein uneingeschränktes Rauchverbot in der Öffentlichkeit!  
Das Gleiche gilt selbstverständlich auch für Alkohol und Drogen. 

 
9. Entsorgt eure Abfälle bitte in die entsprechenden Abfalleimer.  

Das Mitbringen und der Verzehr von Kürbis- und Sonnenblumenkernen sind nicht 
erlaubt! 
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Verhalten im Schulgebäude 
 

1. Sucht euren Unterrichtsraum nach dem Schellen direkt auf.  
 

a) Flure sind keine Aufenthaltsräume – begebt euch vor Unterrichtsbeginn zügig 
und diszipliniert zu den Unterrichtsräumen. 

 
b) Benutzt die Toiletten vor oder nach dem Unterricht sowie während der Pausen.  

Für die Toiletten am Sekretariat erhaltet ihr den Schlüssel bei Frau Bresser 
gegen Abgabe eines Pfands (Haustürschlüssel etc.) 
Toiletten sind keine Aufenthaltsräume. Verunreinigungen und Beschädigungen 
sind untersagt. Vorfälle meldet bitte sofort. 

 
2. Betretet die Fachräume nur in Begleitung des jeweiligen Fachlehrers. 

 
3. Ist 10 Minuten nach Stundenbeginn der Fachlehrer noch nicht in seinem Klassenraum, 

benachrichtigt der Klassensprecher die Schulleitung bzw. das Sekretariat. 
 

4. Informationen zu Veranstaltungen und die Vertretungspläne werden im Schaukasten 
in der Pausenhalle ausgehängt. 

 
5. Das Sekretariat ist täglich in den großen Pausen für Schüler geöffnet. 

 
6. Wertgegenstände sollten nicht mit in die Schule gebracht werden, da hierfür keine 

Haftung übernommen wird. Dies gilt besonders für den Sportunterricht. 
 

7. Das Eigentum anderer Schüler sowie der Schule ist tabu – das gilt in besonderem Maße 
für Unterrichtsmaterial in den Fachräumen. 

 
8. Fundsachen gebt ihr bitte beim Lehrer oder im Sekretariat ab.   

 
9. Ihr seid für Sauberkeit und Ordnung in den Unterrichtsräumen verantwortlich. 

 
10. Verlasst euren Unterrichtsraum nach Unterrichtsschluss erst, nachdem ihr eure Stühle  

hochgestellt (Die Unterseite der Sitzfläche liegt auf der Tischplatte auf!) und den Raum 
gefegt habt.  
 

11. Für Sachbeschädigungen haftet ihr bzw. eure Eltern – auch Kritzeleien auf Tischplatten 
und Wänden sind Sachbeschädigungen!  
 

12. Die Feuermelder sind nur im Ernstfall zu benutzen. Bei Fehlalarm erhebt die Gemeinde 
eine beträchtliche Geldstrafe. 
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Pausenordnung  
 
1. Zu Beginn der beiden großen Pausen verlasst ihr ohne Verzögerung das Schulgebäude. 

Ihr könnt noch am Schulkiosk einkaufen. 
 
2. Falls ihr ein Schließfach habt, schließt ihr eure Sachen zu Beginn der großen Pausen 

zügig ein. Ansonsten stellt ihr eure Taschen wie gehabt in der Pausenhalle ab (im 
Bereich der Fensterfronten, die Durchgänge müssen frei bleiben) oder nehmt sie mit 
auf den Hof.  
 

3. Ihr nehmt bitte den kürzesten Weg auf den Schulhof.  
Die Fläche zwischen dem Haupteingang des Gymnasiums, der Aula, der Sport- und 
Schwimmhalle sowie dem Haupteingang der Realschule ist der Pausenhof.  
Der Aufenthalt auf dem Oberstufenhof und im Durchgang zwischen Aula und 
Sporthalle ist nicht gestattet.  
Der Schulhof am Sportplatz ist ausschließlich Pausenhof des MCG und somit für Schüler 
unserer Schule gesperrt, dies gilt auch für die Pausenhalle des MCG! 
Der dortige Pausenverkauf ist nur für Schüler des Gymnasiums! 

 
4. Wendet euch bei Problemen während der Pausen an die Aufsicht führenden Lehrer 

und folgt ihren Anweisungen. Die Pausenaufsicht wird von drei Lehrpersonen 
wahrgenommen. 

 
Zwei Lehrer sind als Außenaufsicht auf dem Schulhof.  
Die dritte Lehrkraft führt Aufsicht im Gebäude. Die Eingangstüren sind während der 
großen Pause geschlossen und werden am Ende der Pause von der Innenaufsicht 
geöffnet.   

 
5. Alle Aufsichten während der ersten und zweiten großen Pause beginnen mit dem 

Klingelzeichen. Die Aufsichten sorgen für das Schließen der Eingangstüren. 
 
6. Die Regenpause wird durch ein besonderes Klingelzeichen bekannt gegeben.  
 

Während der Regenpause haltet ihr euch in der Pausenhalle auf. Die Innenaufsicht 
wird durch die Außenaufsicht unterstützt.  
Während der Regenpause sollte  der Hof von den Schülern nicht betreten werden.  
 

7. Ballspiele sind im Schulgebäude nicht gestattet.  
Das Ballspielen ist nur auf den markierten Flächen auf dem unteren Schulhof erlaubt, 
soweit andere Schüler nicht gefährdet werden. Die Nähe von Tür- und Fensterscheiben 
sind zu vermeiden.  
 

8. Das Ausleihen der Geräte der „Bewegten Pause“ wird durch helfende Schülerinnen 
und Schüler geregelt. Ihr gebt für ein Spielgerät ein Pfand ab, das ihr bei der Rückgabe 
wieder erhaltet. 
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Handy, MP3 und Co 
 
Bitte schalte dein Handy ab 7.30h aus. Das Handy muss während des gesamten 
Schulvormittags ausgeschaltet bleiben. Solltest du Nachmittagsunterricht haben, so darfst du 
in der Mittagspause das Handy z. B. zum Musikhören nutzen. Allerdings ist es auch dann 
verboten, von anderen Personen Fotos oder Filme zu machen. 
 
Was passiert, wenn du im Schulvormittag ein Handy, einen MP3-Player, Gameboy oder 
Ähnliches außerhalb deiner Schultasche hast, das Gerät „Laute“ von sich gibt oder sonst wie 
auffällt? 
 

 

Die Lehrerin/der Lehrer wird das Handy einsammeln und mit deinem 
Namen versehen. 
 

 

Das Handy wird im Sekretariat abgegeben. Dort wird es eingeschlossen. 

 

Beim 1. Mal: 
Du erhältst das Gerät nach Schulschluss zurück. Ein Aufkleber im 
Berichtsbuch informiert deine Eltern. 
 
Ab dem  2. Mal: 
Du erhältst das Gerät erst am nächsten Schultag nach Schulschluss 
zurück. Ein Aufkleber im Berichtsbuch informiert deine Eltern. 
 

 

Es wird eine Übersicht geführt, wie oft dir diese Unachtsamkeit passiert. 

 
Also: Bitte schalte das Handy beim Betreten des Schulgeländes aus und verstaue es mit 
anderen elektronischen Geräten (MP3 etc.) in deiner Tasche oder Jacke! Hole das Gerät erst 
nach Schulschluss beim Verlassen des Schulgeländes heraus.  
 
ACHTUNG:  
Solltest du aus ganz wichtigen Gründen im Vormittagsbereich telefonieren müssen, so gehe 
ins Sekretariat oder zu einer Lehrkraft. Dort darfst du dann unter Aufsicht auch das Handy für 
ein Telefonat oder eine Nachricht nutzen. 
 


